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SACHSEN-ANHALT

Staatsanwaltschaft Halle,  Postfach  10 02 56, 06141  Halle

Herrn

Johannes Filter

████████
█████

lhr Antrag vom 14.01.2020 auf Zugang zu Löschprotokollen mit Bezug
zu Oury Jalloh  (FragDenstaat # 174130)

Sehr geehrter Herr Filter,

lhr Antrag jst mir vorgelegt worden.  lch habe lhr Anliegen geprüft.

Unabhängig davon, dass der Gegenstand lhres Antrages hier nicht

nachvollzogen werden kann,  können  lhnen keine lnformationen mit Bezug

zu staatsanwaltlichen Ermittlungen übersandt werden.

Gründe:

Mit lhrem auf das lzG LSA gestützten Antrag begehren Sie Zugang zu

lnformationen, die ein konkretes Ermittlungsverfahren betreffen, welches

bei der Staatsanwaltschaft Halle geführt worden ist.

Für die Erlangung derartiger lnformationen kann das  lzG  LSA allerdings

nicht zur Anwendung kommen.

Dieses Gesetz verpflichtet Landesbehörden zur Gewährung des
lnformationszugangs, soweit sie Öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben

wahrnehmen.  Eine Staatsanwaltschaft nimmt im Rahmen eines

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens jedoch keine Öffentlich-rechtlichen

Verwaltungsaufgaben wahr, sondern wird als Organ der Rechtspflege tätig.

Mithin sind die im  Rahmen dieser Tätigkeit angefallenen Aktenbestandteile

und lnformationen dem Anwendungsbereich der

lnformationsfreiheitsgesetze entzogen.  (vgl.  BverwG,  Urteil vom

28.02.2019 -7 C 23/17)

lnformationen  nach Artikel  13  und  14 der Datenschutz-Grundverordnung finden  Sie unter

http://lsaurl.de/stahaldsqvo/
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Auskunft kann ausschließlich nach den Regelungen der Strafprozessordnung begehrt und

gewährt werden. Auskünfte an Privatpersonen können gemäß § 475 Strafprozessordnung nur
dann erteilt werden, wenn hierfür ein berechtigtes lnteresse dargelegt wird und wenn der von

der Auskunftserteilung Betroffene kein schutzwürdiges lnteresse an der Versagung hat.
Ein allgemeines lnformationsinteresse des Antragstellers ist insoweit nicht ausreichend.

Rechtsbehelfsbelehruna

Gegen diesen Bescheid können Sie Widerspruch einlegen.

Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schrffllich oder

zur Niederschrffl bei der Behörde zu erheben, die den Bescheid eriassen hat. (Der Zugang für

eine elektronische Kommunikation gemäß § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
ist im Bereich der StaatsanwaMschaften des Landes Sachsen-AnhaM nicht eröffnet.)

Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu
-    erlasseft hat,qewahrt. Zuständjge"öFde für dje En±scheidung über_den \A/iderspruch isLdie

GeneralstaatsanwaMschaft/der Generalstaatsanwalt in Naumburg, Curt-Becker-Platz 6, 06618

Naumburg.

Hochachtungsvoll


